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I

!Veriffentlichungsbediirftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2358/71 DES RATES
vom 26. Oktober 1971

zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fiir Saatgut

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artike] 42 und 43,

auf Vorschlag der Kommission,

nach  Stellungnahme des Europdischen Parla-

ments (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

in Erwiagung nachstehender Griinde :

Arbeitsweise und Entwicklung des gemeinsamen
Marktes fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse miissen
verbunden sein mit einer gemeinsamen Agrarpolitik,
und diese mufd eine gemeinsame Organisation der
landwirtschaftlichen FEinzelmirkte umfassen, die je
nach Erzeugnis unterschiedliche Formen annehmen
kann.

Die besondere Marktlage verschiedener Saatgutarten
wird durch die Notwendigkeit gekennzeichnet, wett-
bewerbsfihige DPreise im  Verhiltnis zu den
Weltmarktpreisen fiir diese Erzeugnisse aufrechtzuer-
halten ; daher sollte durch geeignete Mafdnahmen
sowohl die Stabilitit des Marktes als auch ein
angemessenes Einkommen fiir die beteiligten Erzeu-
ger gewihrleistet werden.

Zu diesem Zweck ist die Moglichkeit vorzusehen,
eine Beihilfe bei der Erzeugung verschiedener
Saatgutarten zu gewdihren ; angesichts der Eigenart
dieser Erzeugung ist fiir diese Beihilfe ein System der
Pauschalfestsetzung je Doppelzentner erzeugten Saat-
guts vorzusehen.

Die gemeinsame Marktorganisation fiir Saatgut hat
die Einfithrung einer einheitlichen Handelsregelung

(1) ABL. Nr. C 11 vom 5.2.1971, S. 30.
(3) ABL Nr. C 36 vom 19.4.1971, S. 38.

an den Auflengrenzen der Gemeinschaft zur Folge ;
der Gemeinsame Zolltarif wird gemif$ dem Vertrag
automatisch ab 1. Januar 1970 angewandt; diese
Zollregelung ermoglicht den Verzicht auf alle
sonstigen Schutzmafinahmen ; um jedoch den Markt
der Gemeinschaft gegeniiber aufSergewohnlichen Sto-
rungen durch Einfuhren oder Ausfuhren nicht
ungeschiitzt zu lassen, mufS die Gemeinschaft die
Moglichkeit haben, rasch die erforderlichen Maf$nah-
men zu treffen.

Die zustindigen Behorden miissen in der Lage sein,
zwecks Beurteilung der Marktentwicklung den Wa-
renverkehr stindig zu verfolgen und die erforderli-
chen Mafinahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist
die Moglichkeit der Erteilung von Einfuhrlizenzen in
Verbindung mit der Stellung einer Kaution vorzuse-
hen, welche die Einfuhren gewihrleisten soll, fiir die
diese Lizenzen beantragt wurden ; die Einfuhren im
Rahmen von ordnungsgemifd registrierten Vermeh-
rungsvertrigen miissen von dieser Kaution befreit
sein.

Bei Hybridmais zur Aussaat mufd vermieden werden,
daf§ der Markt der Gemeinschaft durch Angebote zu
anomalen Preisen auf dem Weltmarkt gestort wird ;
aus diesem Grunde sind fiir dieses FErzeugnis
Referenzpreise festzusetzen und die Zolle um eine
Ausgleichsabgabe zu erhohen, wenn die Angebots-
preise frei Grenze, zuziiglich der Zolle, unter den
Referenzpreisen liegen.

Im Binnenhandel der Gemeinschaft sind ab 1. Januar
1970 die Erhebung von Zollen oder Abgaben gleicher
Wirkung sowie mengenmifSige Beschrinkungen oder
Mafinahmen gleicher Wirkung gemifl dem Vertrag
automatisch verboten.

Die Vertragsbestimmungen, die die Maoglichkeit
bieten, die von den Mitgliedstaaten gewdhrten
Beihilfen zu beurteilen und bei deren Unvereinbarkeit
mit dem Gemeinsamen Markt zu untersagen, miissen
auf den Saatgutsektor angewandt werden konnen.

Um die Durchfithrung der geplanten MafSnahmen zu
erleichtern, ist ein Verfahren fiir eine enge Zusam-
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menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission im Rahmen eines Verwaltungsausschus-
ses vorzusehen.

Der Ubergang von den zur Zeit in den Mitgliedstaa-
ten geltenden Regelungen zu der in dieser Verord-
nung vorgesehenen Regelung mufS sich unter den
giinstigsten Bedingungen vollziehen ; daher konnen
sich UbergangsmafSinahmen als notwendig erwei-
sen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Es wird eine gemeinsame Marktorganisation fiir
Saatgut errichtet, die nachstehende Erzeugnisse be-
trifft :

Nummer des |

Gemeinsamen | Warenbezeichnung

Zolltarifs i
ex 07.05 Trockene ausgeloste Hiilsenfriichte zur
Aussaat
10.05 A Hybridmais zur Aussaat
ex 12.01 Olsaaten und o6lhaltige Friichte zur Aus-
saat
12.03 Samen, Sporen und Friichte zur Aussaat

Artikel 2

Das Vermarktungsjahr fiir Saatgut beginnt am 1. Juli
eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des
folgenden Jahres.

Artikel 3

(1)  Gewihrleisten die in der Gemeinschaft beste-
hende Marktlage fiir eines oder mehrere der im
Anhang erwihnten Erzeugnisse und deren voraus-
sichtliche Entwicklung den Erzeugern keine angemes-
senen Einkiinfte, so kann eine Beihilfe fiir die
Herstellung dieser Erzeugnisse gewidhrt werden,
sofern es sich um Basissaatgut oder zertifiziertes
Saatgut handelt.

Diese fiir jede Art oder Sortengruppe in der ganzen
Gemeinschaft einheitliche Beihilfe wird jedes Jahr vor
dem 1. August fiir das im folgenden Jahr beginnende
Vermarktungsjahr festgesetzt. Die Hohe der Beihilfe
fiir das Vermarktungsjahr 1972/1973 wird jedoch vor
dem 1. Juli 1972 festgesetzt.

(2)  Die Beihilfe wird je Doppelzentner erzeugten
Saatguts unter Beriicksichtigung folgender Faktoren
festgesetzt :

a) der Notwendigkeit, das Gleichgewicht zwischen
dem fiir die Gemeinschaft erforderlichen Produk-

tionsumfang und den Absatzmoglichkeiten fiir
diese Produktion sicherzustellen ;

b) der Preise dieser Erzeugnisse auf den AufSenmirk-
ten.

(3) Die Beihilfe wird nach dem Verfahren des
Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages festgelegt.

(4)  Der Rat erlafSst auf Vorschlag der Kommission
nach dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43
Absatz 2 des Vertrages die allgemeinen Vorschriften
zur Gewihrung der Beihilfe und beschliefit gegebe-
nenfalls die Anderung des Anhangs.

(5) Die Durchfiihrungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 11

erlassen.

Artikel 4

(1)  Fiir alle Einfuhren der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse in die Gemeinschaft kann eine Einfuhr-
lizenz verlangt werden, die jedem Antragsteller
unabhingig vom Ort seiner Niederlassung in der
Gemeinschaft von den Mitgliedstaaten erteilt wird.

Diese Lizenz gilt fiir Einfuhren in die Gemeinschaft.

Aufler bei Einfuhren, die im Rahmen von Vertrigen
tiber in einem dritten Land vermehrtes Saatgut
getitigt und ordnungsgemifd registriert werden,
werden die Lizenzen nur bei Hinterlegung einer
Kaution erteilt, die die Gewihr dafiir bietet, dafd die
Einfuhr wihrend der Giiltigkeitsdauer der Lizenz
erfolgt ; diese Kaution verfillt ganz oder teilweise,
wenn die Einfuhr nicht fristgerecht oder nur teilweise
erfolgt.

(2)  Die Liste der Erzeugnisse, fiir die Einfuhrlizen-
zen erforderlich sind, wird nach dem Verfahren des
Artikels 11 festgelegt.

Die Giiltigkeitsdauer der Lizenzen und die sonstigen
Durchfiithrungsbestimmungen zu diesem Artikel wer-
den nach dem gleichen Verfahren festgelegt.

Artikel §

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat auf
Vorschlag der Kommission nach dem Abstimmungs-
verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages
beschlossenen Ausnahme ist beim Handel mit dritten
Lindern folgendes untersagt :

— die Erhebung von Abgaben gleicher Wirkung wie
Zolle,

— die Anwendung von mengenmifligen Beschrin-
kungen oder MafSnahmen gleicher Wirkung.
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Artikel 6

(1) Fur jeden zur Aussaat bestimmten Typ von
Hybridmais wird jdhrlich vor dem 1. Juli ein
Referenzpreis festgesetzt.

Diese Referenzpreise, die in Rechnungseinheiten je
Doppelzentner ausgedriickt werden, werden auf der
Grundlage der in den letzten drei Wirtschaftsjahren
festgestellten Frei-Grenze-Preise festgesetzt, allerdings
mit Ausnahme der anomal niedrigen Preise. Die
Referenzpreise gelten vom 1. Juli des Jahres, in dem
sie festgesetzt werden, bis zum 30. Juni des
darauffolgenden Jahres.

(2)  Fir jeden Typ von Hybridmais, fiir den ein
Referenzpreis festgesetzt wird, wird an Hand aller
verfiigbaren Angaben fiir jede Herkunfr ein Ange-
botspreis frei Grenze festgesetzt.

(3) Fur den Fall, daff bei einem Typ von
Hybridmais mit Herkunft aus einem dritten Land der
Angebotspreis frei Grenze, zuziiglich der Zolle, unter
dem Referenzpreis liegt, wird bei der Einfuhr dieses
Erzeugnisses aus dem betreffenden dritten Land unter
Einhaltung der sich aus der Konsolidierung im
GATT ergebenden Verpflichtungen eine Ausgleichs-
abgabe erhoben. Diese Ausgleichsabgabe ist gleich
dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und
dem Frei-Grenze-Preis, zuziiglich der Zolle.

Die Ausgleichsabgabe wird nicht gegentiber dritten
Lindern erhoben, die bereit und in der Lage sind, zu
garantieren, dafS der Preis, der bei der Einfuhr von
Saatgut von Hybridmais mit Ursprung in und
Herkunft aus ihrem Hoheitsgebiet angewandt wird,
nicht unter dem Referenzpreis, abziiglich der Zolle,
liegen wird und daf§ Verkehrsverlagerungen vermie-
den werden.

(4)  Der Rat erliafft auf Vorschlag der Kommission
nach dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43
Absatz 2 des Vertrages die -allgemeinen Durchfiih-
rungsbestimmungen zu diesem Artikel.

(5)  Die Referenzpreise, die Ausgleichsabgaben und
die Durchfithrungsbestimmungen zu diesem Artikel
werden nach dem Verfahren des Artikels 11
festgelegt.

Artikel 7

(1)  Wird der Markt in der Gemeinschaft fiir eines

oder mehrere der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse .

auf Grund von Einfuhren oder Ausfuhren ernstlichen
Stérungen ausgesetzt oder von ernstlichen Stérungen
bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des Vertrages
gefihrden konnten, so konnen im Handel mit dritten
Lindern geeignete MafSnahmen angewandt werden,
bis die tatsichliche oder die drohende Storung
behoben ist.

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission nach
dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43 Absatz 2
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des Vertrages die Durchfiihrungsbestimmungen zu
diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fillen
und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaaten
Schutzmafinahmen treffen kénnen.

(2)  Tritt die in Absatz 1 erwahnte Lage ein, so
Leschlieflt die Kommission auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von sich aus die erforderlichen Maf3nah-
men ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt
und sind unverziiglich anzuwenden. Ist die Kommis-
sion mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befafSt
worden, so entscheidet sie hieriiber innerhalb von
vierundzwanzig Stunden nach Eingang des Antrags.

(3)  Jeder Mitgliedstaat kann dem Rat die Maf-
nahmen der Kommission binnen einer Frist von
hochstens drei  Arbeitstagen nach dem Tag ihrer
Mitteilung vorlegen. Der Rat trict unverziiglich
zusammen. Er kann die betreffende MafSnahme nach
dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43 Absatz 2
des Vertrages dndern oder aufheben.

Artikel 8

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung sind die Artikel 92 bis 94 des Vertrages
auf die Herstellung der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeugnissen
anwendbar.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchfithrung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der
Mitteilung und Bekanntgabe dieser Angaben werden
nach dem Verfahren des Artikels 11 festgelegt.

Artikel 10

(1)  Es wird ein Verwaltungsausschuff fiir das
Saatgutwesen — im folgenden ,,Ausschuf$” genannt
— eingesetzt, der aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht und in dem ein Vertreter der Kommission
den Vorsitz fiihrt.

(2)  In diesem Ausschuff werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des
Vertrages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

Artikel 11

(1)  Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaflt der Vorsit-
zende entweder von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats den Ausschuf$.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf der zu treffenden Mafnahmen. Der
Ausschuff nimmt zu diesen Mafinahmen innerhalb
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einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu priifenden Fragen bestimmen
kann, Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von zwolf Stimmen zustande.

(3) Die Kommission erlifSt Mafsnahmen, die sofort
anwendbar sind. Entsprechen diese Maflnahmen
jedoch nicht der Stellungnahme des Ausschusses, so
werden sie dem Rat von der Kommission alsbald
mitgeteilt ; in diesem Fall kann die Kommission die
Anwendung der von ihr beschlossenen MafSnahmen
bis zur Dauer von hdchstens einem Monat nach
dieser Mitteilung aussetzen.

Der Rat kann nach dem Abstimmungsverfahren des
Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages binnen einer Frist
von einem Monat anders entscheiden.

Artikel 12

Der Ausschufs kann jede andere Frage priifen, die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag
des Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 13

Bei der Durchfithrung dieser Verordnung ist zu-
gleich den in Artikel 39 und 110 des Vertrages ge-
nannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu
tragen.

Artikel 14

Die Bestimmungen iiber die Finanzierung der gemein-
samen Agrarpolitik gelten vom Inkrafttreten dieser
Verordnung an fiir den Markt der in Artikel 1
genannten Erzeugnisse.

Artikel 15

In Artikel 1 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 120/
67/EWG (1) wird die Tarifnummer ,,10.05: Mais”
durch die Tarifstelle ,,10.05 B : anderer als Hybrid-
mais zur Aussaat’ ersetzt.

Artikel 16

Sind Ubergangsmaffnahmen zur Erleichterung des
Ubergangs von der in den Mitgliedstaaten geltenden
Regelung oder, fiir Hybridmais zur Aussaat, von der
durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG eingefiihrten
Regelung zu der in dieser Verordnung vorgesehenen
Regelung erforderlich, insbesondere falls die Anwen-
dung dieser Regelung bei gewissen Erzeugnissen auf
erhebliche Schwierigkeiten st6ft, so werden diese
Mafinahmen nach dem Verfahren des Artikels 11
erlassen. Sie sind hochstens bis zum 30. Juni 1973
anzuwenden.

Artikel 17
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1972 in Kraft.
Sie wird ab 1. Juli 1972 angewandt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 26. Oktober 1971.

Im Namen des Rates

Der Prdsident
L. NATALI

() ABlL. Nr. 117 vom 19. 6. 1967, S. 2269/67.
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ANHANG

~ Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

ex 12.03 C

II.

GRAMINEAE

Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x hybridum Hausskn.
Phleum pratense L.

Poa nemoralis L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

LEGUMINOSAE

Medicago sativa L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia sativa L.

GRASER

Knaulgras
Rohrschwingel
Schafschwingel
Wiesenschwingel
Rotschwingel
Einjdhriges und Welsches Weidel-
gras

Deutsches Weidelgras
Bastardweidelgras
Wiesenlieschgras
Hainrispe
Wiesenrispe

Gemeine Rispe

HULSENFRUCHTE

Blaue Luzerne
Rotklee
Weiflklee
Saatwicke
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2359/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrief8 und FeingriefR von Weizen oder
Roggen anwendbaren Abschépfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestlitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gesttitzt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13. Juni 1967 {iber die gemeinsamc
Marktorganisation fiir Getreide (1), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1550/71 (3),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz S,

in Erwagung nachstehender Griinde :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von
Weizen und Roggen, Grobgriefs und Feingriefd von
Weizen zu erhebenden Abschopfungen wurden mic
der Verordnung (EWG) Nr. 1679/71 (3) und den
spiter zu threr Anderung erlassenen Verordnungen
festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1679/71 enthaltenen Bestimmungen auf die Ange-
botspreise und die heutigen Notierungen, von denen
die Kommission Kenntnis erhalten hat, fiihrt zu einer
Anderung der gegenwirtig giiltigen Abschopfungen,
wie es im Anhang zu dieser Verordnung angegeben
wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und ¢) der Verordnung Nr. 120/67/EWG genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschépfungen werden in
der Tabelle im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft. ‘

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABL. Nr. 117 vom 19.6.1967, S. 2269/67.
(3) ABL Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 1.
() ABL. Nr. L 172 vom 31. 7. 1971, S. &1.

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der auf Getreide,
Mehle, Grobgrief und Feingrief von Weizen oder Roggen anwendbaren Abschépfungen

Nummer des i .
Gemeinsamen Warenbezeichnung . RE/Tonne
Zolltarifs
10.01 A Weichweizen und Mengkorn 56,74
10.01 B Hartweizen 62,01 (1)(%)
10.02 Roggen 53,06 (%)
10.03 Gerste 41,47
10.04 Hafer 52,60
10.05 A Hybridmais zur Aussaat 41,37 (3)(3)(4)
10.05B Anderer Mais 41,37 3)(4)
10.07 A Buchweizen 18,58
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen
Sorghum und Dari (Millet) 34,58
10.07 C Sorghum 40,55
10.07 D Anderes Getreide 0
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 90,09
11.01 B Mehl von Roggen 84,70
11.02A1a Grobgrief§ und Feingrief3
, von Hartweizen 104,92
11.02A1b Grobgriefd und FeingriefS
von Weichweizen 96,93

() Fiir Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land
in die Gemeinschaft befordert wird, wird die Abschépfung um 0,50 Rechnungs-
einheiten je Tonne verringert.

(2) Hochstens 4 v. H. des Zollwerts.

(*) Fiir Mais mit Ursprung in den AASM oder den ULG, der in die iiberseeischen
Departements der Republik Frankreich eingefiihrt wird, wird die Abschdpfung
um 6 Rechnungseinheiten je Tonne verringert.

(¥) Fiir Mais_mit Ursprung in Tansania, Uganda und Kenia wird die Abschépfung
bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 0,75 Rechnungseinheiten je Tonne
verringert.

(5) Fiir Hartweizen und Kanariensaat, die in der Tiirkei erzeugt und unmittelbar
aus diesem Land in die Gemeinschaft befordert worden sind, wird die
Abschépfung um 0,50 Rechnungseinheiten je Tonne verringert.

(% Die zu erhebende Abschopfung auf Roggen, der vollstindig in der Tiirkei
erzeugt und unmittelbar aus -diesem Land in die Gemeinschaft befordert
wurde, wird durch die Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 des Rates und
Nr. 2019/71 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2360/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

iiber die Festsetzung der Primien, die den Abschoépfungen fiir Getreide und Malz
hinzugefiigt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN — ’

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13. Juni 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Getreide (1), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1550/71 (3),
insbesondere auf Artikel 15 Absatz 6,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Die Primien, die den Abschopfungen fiir Getreide
und Malz hinzugefiigt werden, sind durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1680/71 (3) und die spiter
zu ihrer Anderung erlassenen Verordnungen festge-
setzt worden.

Auf Grund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise fiir Terminkdufe werden die zur Zeit
geltenden Priamien, die den Abschépfungen hinzu-
gefligt werden, entsprechend den dieser Verordnung
beigefiigten Tabellen abgeindert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Pramiensitze, die den nach Artikel 15 der
Verordnung Nr. 120/67/EWG im voraus festgesetzten
Abschopfungen fiir Einfuhren von Getreide und Malz
hinzuzufiigen sind, werden entsprechend den dieser
Verordnung beigefiigten Tabellen festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABL Nr. 117 vom 19.6.1967, S. 2269/67.
(3) ABL Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 1.
(3) ABL. Nr. L 172 vom 31.7.1971, S. 63.

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission
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ANHANG
zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 iiber die Festsetzung der Pramien
die den Abschépfungen fiir Getreide und Malz hinzugefiigt werden
A. Getreide (1)
{RE | Tonne)
Nummer des laufender
Gemeinsamen Warenbezeichnung Monat 1. Term. | 2. Term. 3. Term.
Zolltarifs 11 12 \ 1 2
10.01 A Weichweizen und Mengkorn 0 0 ) 0,90
10.01 B Hartweizen 0 0 0 0
10.02 Roggen 0 0 0 0
10.03 Gerste 0 0 0 0
10.04 - Hafer 0 0 0 0
10.05 A Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 0
10.05 B Anderer Mais 0 0 0 0
10.07 A Buchweizen 0 0 0 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen 0 0,50 ‘ 0,50 0
Sorghum und Dari (Millet)
10.07 C Sorghum 0 0 0 0
10.07D Andere 0 0 0 0
() Die Giiltigkeit der Lizenz ist gemidf der Verordnung (EWG) Nr. 2196/71 (ABl. Nr. L 231 vom 14. 10. 1971, S. 28)
auf 30 Tage begrenzt.
B. Malz
(RE / 100 kg)
Nummer des laufender
Gemeinsamen Warenbezeichnung Monat 1. Term. 2. Term. 3. Term. 4, Term.
Zolltarifs 11 12 1 5 3
11.07 A1 (a) Malz aus Weizen, ungerdstet, in 0 0 l 0 0,160 0,160
Form von Mehl ’
11.07 A1(b) | Malz aus Weizen, ungerdstet, 0 0 0 0,120 0,120
aufler in Form von Mehl
11.07 A1l (a) | Malz, anderes als aus Weizen, 0 0 0 0 0
ungerdstet, in Form von Mehl |
11.07 ATI (b) | Malz, anderes als aus Weizen, 0 0 0 0 0
ungerostet, aufler in Form von
Mehl
11.07B Malz, gerdstet 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2361/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der bei der Erstattung fiir Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Euro-
pdischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13. Juni 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Getreide ('), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1550/71 (3), ins-
besondere auf Artikel 16 Absatz 4 erster Unterabsatz
dritter Satz,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Auf Grund von Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung
Nr. 120/67/EWG wird bei der Ausfuhr von Getreide
auf Grund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz
zu stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der vom
- Tag der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer
Ausfuhrlizenz gilt und nach Mafigabe des im Monat
der Ausfuhr giiltigen Schwellenpreises zu berichtigen
ist, auf ein Ausfuhrgeschift angewandt, das wihrend
der Giiltigkeitsdauer dieser Ausfuhrlizenz durchge-
fithrt werden soll. In diesem Fall wird der Er-
stattungsbetrag berichtigt.

In der Verordnung Nr. 633/67/EWG (3), zuletz:
geindert durch die Verordnung (EWG) Nr. 737/
69 (%), sind die Durchfiihrungsbestimmungen fiir die
Vorausfestsetzung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Getreide festgelegt worden.

Auf Grund dieser Verordnung ist bei der Vorausfest-
setzung der Ausfuhrerstattung die am Tag der
Vorlage des Antrags auf Erteilung der Ausfuhrlizenz
giiltige Ausfuhrerstattung, vermindert um einen
Betrag, der hochstens dem Unterschied zwischen dem
cif-Preis fiir Terminkiufe und dem cif-Preis ent-
spricht, giiltig, wenn ersterer um mehr als eine
Rechnungseinheit je Tonne tiber letzterem liegt. Die
Ausfuhrerstattung ist dagegen um einen Betrag zu
erhhen, der hochstens dem Unterschied zwischen
dem cif-Preis und dem cif-Preis fiir Terminkiufe
entspricht, wenn ersterer um mehr als eine Rech-
nungseinheit je Tonne tber letzterem liegt.

Der cif-Preis ist der nach Artikel 13 der Verordnung
Nr. 120/67/EWG ermittelte cif-Preis. Als cif-Preis fiir
Terminkidufe gilt der gemifl Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 140/67/EWG (3), geindert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2435/70 (%), festgesetzte
Preis, wobei fiir jeden Monat der Giiltigkeitsdauer
der Ausfuhrlizenz der an Hand der Angebote fiir
Verladungen wihrend des Monats der Ausfuht
berechnete cif-Preis zugrunde gelegt wird.

Der Betrag der im voraus festgesetzten Erstattung fur
ein Ausfuhrgeschift, das wihrend des dritten auf
den Monat der Ausfuhrlizenzerteilung folgenden
Monats getitigt wird, wird auf ein Ausfuhrgeschift
angewandt, das zu einem spiteren Zeitpunkt wih-
rend der Giiltigkeitsdauer der Lizenz durchgefiihrt
wird.

Aus allen vorgenannten Bestimmungen ergibt sich,
dafl der Betrag der Berichtigung so festgesetzt werden
mufS, wie er in der dieser Verordnung angefiigten Ta-
belle aufgefiihrt ist. Dieser so festgesetzte Betrag wird
geandert werden, wenn sich bei Anwendung des oben
beschriebenen Berechnungsverfahrens eine Anderung
des Erstattungsbetrags um mehr als 0,125 Rech-
nungseinheiten ergeben sollte.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen
cntsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses fiir Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Astikel 1

Der in Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung Nr. 120/
67/EWG genannte Betrag, um den die im voraus
festgesetzten Erstattungsbetrige fiir die Ausfuhr von
Getreide zu berichtigen sind, wird in der dieser
Verordnung beigefligten Tabelle festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABL Nr. 117 vom 19.6.1967, S. 2269/67.
() ABL. Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 1.

(%) ABL. Nr. 233 vom 28.9.1967, S. 9.

(4) ABL. Nr. L 96 vom 23.4.1969, S. 13.

Fiir die Kommission
A. COPPE

Mitglied der Kommission

(®) ABL Nr. 125 vom 26.6.1967, S. 2456,67.
(®) ABl. Nr. L 262 vom 3.12.1970. S. 3.
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ANHANG
zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei der
Erstattung fiir Getreide anzuwendenden Berichtigung
(RE / Tonne.
|
N >
. u:jl;gmr Warenbezeichnung \ hﬁfﬁggfr I Term. 2. Term, 3. Term.
Gemeinsamen 1
Zolltarifs 1 12 1 2
10.01 A Weichweizen und Mengkormn 0 0 0 0
10.01 B Hartweizen 0 0 0 0
10.02 Roggen 0 0 0 0
10.03 Gerste 0 0 0 0
10.04 Hafer 0 0 0 0
10.05 B Anderer Mais 0 0 0 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen
Sorghum und Dari (Millet) 0 0 0 0
10.07 C Sorghum 0 0 0 0
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5.11. 71

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2362/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der fiir Getreide, Mehle, Grobgrief und FeingrieR von Weizen oder
Roggen anzuwendenden Erstattungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13. Juni 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Getreide (1), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1550/71 (2),
insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2 vierter
Unterabsatz erster Satz,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Artikel 16 der Verordnung Nr. 120/67/EWG be-
stimmt, dafd der Unterschied zwischen den Notierun-
gen oder den Preisen auf dem Weltmarkt fiir die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen fiir diese Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch die Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden kann.

GemifS Artikel 2 der Verordnung Nr. 139/67/EWG
des Rates vom 21. Juni 1967 iiber die Grundregeln
fiir die Gewdhrung von Erstattungen bei der Aus-
fuhr von Getreide und iiber die Kriterien fiir die
Festsetzung des Erstattungsbetrags (3) miissen die
Erstattungen festgesetzt werden unter Beriicksichti-
gung der Lage und der voraussichtlichen Entwick-
lung der Verfiigbarkeit des Getreides und seines
Preises in der Gemeinschaft einerseits und der Preise
fiir Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt andererseits. Nach dem gleichen Text ist
es ebenfalls wichtig, auf den Getreidemirkten eine
ausgeglichene Lage und eine natiirliche Entwicklung
hinsichtlich der Preise und der Handelsstrome
sicherzustellen ; ferner ist es wichtig, dem wirt-
schaftlichen Gesichtspunkt der kiinftigen Ausfuhren
sowie dem Interesse an der Vermeidung von Markt-
storungen in der Gemeinschaft Rechnung zu tragen.

Die Verordnung Nr. 139/67/EWG hat in Artike] 3
die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen fiir Getreide zu be-
riicksichtigen sind.

Fir Mehle, Grobgrief und Feingrief aus Weizen
und Roggen sind diese besonderen Kriterien in Ar-
tikel 4 der Verordnung Nr. 139/67/EWG definiert.
Auflerdem mufl die auf diese Erzeugnisse anwend-
bare Erstattung unter Beriicksichtigung der zur Her-
stellung der betreffenden Erzeugnisse notwendigen
Getreidemenge berechnet werden. Diese Mengen
sind in der Verordnung Nr. 162/67/EWG (*), gein-
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1607/71 (),

festgesetzt worden.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen
Erfordernisse bestimmter Mirkte konnen die Un-
terteilung der Erstattung fiir gewisse Erzeugnisse
gemifl ihrer Bestimmung notwendig machen.

Die Erstattung mufl einmal wochentlich festgesetzt
werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums ab-
geindert werden.

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf
die gegenwirtige Lage der Getreidemirkte und ins-
besondere auf die Notierungen oder Preise dieser
Erzeugnisse in der Gemeinschaft und auf dem Welt-
markt fithrt zu einer Festsetzung der Erstattung in
Hoéhe der im Anhang genannten Betrige.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses fiir Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und ¢) der Verordnung Nr.
120/67/EWG genannten Erzeugnisse im urspriing-
lichen Zustand werden auf die im Anhang genann-
ten Betrige festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.
Briissel, den 4. November 1971

(*) ABL. Nr. 117 vom 19.6.1967, S. 2269.67.
(?) ABl. Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 1.
(*) ABL Nr. 125 vom 26.6.1967, S. 2453/67.

Fiir die Kommission
A. COPPE

Mitglied der Kommission

(Y ABIL. Nr. 128 vom 27.6.1967, S. 2574/67.
(%) ABL. Ni. L 168 vom 27.7.1971, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der fiir Getreide,
Mehle, GrobgrieR und Feingrief von Weizen oder Roggen anzuwendenden Erstattungen

(RE [ Tonne)

Betrag
Tarifntummer Warenbezeichnung . der
1 Erstattungen
1001 A Weichweizen (!) und Mengkorn :
— fiir Exporte nach :
— der Zone IV a) und V b) 49,00
— Osterreich, Liechtenstein und der Schweiz 39,00
— den Zonen I, II, III, V a) und c) und dem Vereinigten !
Kénigreich 43,50
— den anderen Drittlindern ‘ 46,00
10.01 B Hartweizen . 40,00
10.02 , Roggen (1) :
— fiir Exporte nach :
— Osterreich, Liechtenstein und der Schweiz 46,00
— den anderen Drittlindern 50,00
10.03 Gerste :
— fiir Exporte nach :
— Osterreich, Liechtenstein und der Schweiz | 31,00
— den anderen Drittlindern ! 39,00
10.04 Hafer 40,00
10.05B | Anderer Mais :
— fiir Exporte nach : }
— Osterreich, Liechtenstein und der Schweiz ‘ 15,00
— den anderen Drittlindern 22,00
10.07 C Sorghum 15,00
ex 1101 A Mehl von Weichweizen (3) :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 :
— fiir Exporte nach :
— der Zone | 78,50
— der Zone I : 77,50
— der Zone Il ‘ 32,5,
i — der Zone IV : 50,50
‘ — den anderen Drittlindern } 71,50
_— mit einem Aschegehalt von 521 bis 600 67,50

— mit einem Aschegehalt von 601 bis 900 | 62,50
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(RE/Tonne)
. Betrag
Tarifnummer Warenbezeichnung der
Erstattungen
ex 1101 A — mit einem Aschegehalt von 901 bis 1100 :
(Forts.)
— fiir Exporte nach :
— der Zone IV 70,50
— den anderen Drittlindern 58,50
— mit einem Aschegehalt von 1101 bis 1650 53,50
— mit einem Aschegehalt von 1651 bis 1900 47,00
ex 11.01B | Mehl von Roggen :
: — mit einem Aschegehalt von 0 bis 700 62,50
; — mit einem Aschegehalt von 701 bis 1150 55,50
| — mit einem Aschegehalt von 1151 bis 1600 50,00
— mit einem Aschegehalt von 1601 bis 2000 44,00
11.02A1a Grobgrief§ und Feingrief§ von Hartweizen (2) :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 950 :
— fiir Ausfuhren nach :
— der Zone IV b) und der Zone 1V a) 77,80
— der Zone II und der Zone I 74,80
—- den anderen Drittlindern 68,80
— mit einem Aschegehalt von 951 bis 1 300 :
— fiir Ausfuhren nach :
— der Zone II 67,70
— den anderen Drittlindern [ 61,70
— mit einem Aschegehalt von 1 301 bis 1 500 :
— fiir Ausfuhren nach :
— der Zone II | 60,20
— den anderen Drittlindern 54,20
11.02AIb Grobgrief§ und FeingriefS von Weichweizen (3) :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 :
— fiir Exporte nach :
— der Zone 1 76,00
— der Zone IV b) 79,00
—- den anderen Drittlindern 70,00

(1) Als Weichweizen und Roggen bezeichnet man Getreide, das keiner Denaturierung, wie sie Artikel 7 Absitze 3 und 5 der
Verordnung Nr. 120/67/EWG vorsieht, unterzogen wurde.

(®) Die Erstattung wird nur fiir Grobgrief und Feingrief gewihrt, die mit einem Anteil von mindestens 95 Gewichtshundertteiler.
durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1,25 mm hindurchgehen.

(%) Als Mehl, Grobgrief und Feingrief von Weichweizen bezeichnet man Mehle, Grobgriefe und Feingrieffe, die aus Weichweizen
hergestellt wurden, der keiner Denaturierung, wie sie Artikel 7 Absdtze 3 und 5§ der Verordnung Nr. 120/67/EWG vorsieht, un-

terzogen wurde.
N.B. Diese Zonen sind in der Verordnung Nr. 694/67/EWG (ABl. Nr. 245 vom 11. 10. 1967) bestimmt.

Der Betrag, um den die Erstattungen gegebenenfalls gemif§ Artikel 1 der Verordnung Nr. 587/67/
EWG zu erhéhen sind, ist 2 Rechnungseinheiten pro Tonne.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2363/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der bei Reis und Bruchreis anzuwendenden Abschopfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des
Rates vom 25. Juli 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Reis (1), zuletzt gedndert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1553/71 (2),
insbesondere auf Artikel 11 Absatz 5,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Die bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis
anzuwendenden Abschopfungen sind durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1889/71 (3) und die spiter
zu ihrer Anderung erlassenen Verordnungen festge-
setzt worden.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1889/71 festgelegten Grundregeln und Anwendungs-
bestimmungen auf die Angebotspreise und die

heutigen Notierungen, von denen die Kommission
Kenntnis erhalten hat, macht es erforderlich, die
gegenwirtig giiltigen Abschépfungen gemifs der
Tabelle im Anhang zu dieser Verordnung zu
indern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschopfungen, die bei der Einfuhr der in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der
Verordnung Nr. 359/67/EWG genannten Erzeugnisse
zu erheben sind, werden in der dieser Verordnung
beigefiigten Tabelle festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABl. Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 1.
(3) ABL Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 5.
(*) ABL Nr. L 197 vom 1.9.1971, S. 18.

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei Reis und
Bruchreis anzuwendenden Abschopfungen

(RE / 100 kg)
_ | AASMY/
Tarifnr. Warenbezeichnung i Drittlinder (?)L(?)
; |
10.06 | Reis : |
i A. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschilter Reis :

I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkoérniger 8,080 4,204
b) langkorniger : 7,888 4,098

II. Geschilter Reis : ! ‘
a) rundkoérniger : 10,100 5,255
b) langkorniger , ‘ 9,860 5,123

B. Halbgeschliffener oder vollstindig

geschliffener Reis :

I. Halbgeschliffener Reis :
a) rundkorniger 13,277 6,649
b) langkorniger 16,884 8,634

II. Vollstindig geschliftener Reis :
a) rundkorniger 14,140 7,085
b) langkorniger 18,100 9,263

C. Bruchreis 4,780 2,409

" Auf Grund dc_r Verordnung (EWG) Nr. 521/70 werden keine Abschépfungen bei der Einfuhr von Ursprungserzeugnissen der
AASM und der ULG in die franzdsischen iiberseeischen Departements erhoben.

(%) Diese Abschdpfung ist nur anwendbar auf die Einfuhren, die den Bedingungen des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 540/70
entsprechen,
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Nr. L 246/17

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2364/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der Pramien als Zuschlag zu den Abschopfungen fiir Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des
Rates vom 25. Juli 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Reis (1), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1553/71 (%),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 6,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Die Primien als Zuschlag zu den Abschopfungen, die
bei Einfuhren von Reis und Bruchreis im voraus
festgesetzt werden, miissen eine Pramie fiir den
laufenden Monat und eine Primie fiir jeden der
folgenden Monate bis zum Ablauf der Giiltigkeits-
dauer der Lizenz enthalten. Diese Giiltigkeitsdauer
ist in Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 2637/70 der Kommission vom 23. Dezember
1970, zuletzt geindert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1614/71 (3), festgelegt worden.

Die Verordnung Nr. 365/67/EWG des Rates vom 25.
Juli 1967 (%), zuletzt geiandert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2435/70 (%), hat die vorherige Festset-
zung der fiir Reis und Bruchreis anzuwendenden
Abschopfungen geregelt.

Ist in Anwendung der Verordnung Nr. 365/67/EWG
der am Tag der Festsetzung der Primientabelle fiir
geschilten Reis, vollstindig geschilten Reis und
Bruchreis bestimmte cif-Preis héher als der cif-Preis
fiir Terminkiufe fiir das gleiche Produkt, so muf§ der
Primiensatz grundsitzlich so festgesetzt werden, dafl
er dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen
entspricht. Der cif-Preis ist der gemifd Artikel 16 der
Verordnung Nr. 359/67/EWG am Tag der Festset-
zung der Primientabelle bestimmte cif-Preis. Die
Einzelheiten fiir die Bestimmung der cif-Preise sind
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1613/71 (6)
festgesetzt worden. Der cif-Preis fiir Termin-
kiufe mufS ebenfalls gemif§ Artikel 16 der Verordnung

) ABL Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 1.
) ABL Nr. L 164 vom 22.7.1971, 8. 5.
) ABL Nr. L 168 vom 27.7.1971, S. 34.
) ABl. Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 32.
() ABL Nr. L 262 vom 3. 12. 1970, S. 3.
(8) ABl, Nr. L 168 vom 27.7.1971, S. 28.

Nr. 359/67/EWG bestimmt werden, jedoch auf
Grund von Angeboten fiir Nordseehifen. Bei Ein-
fuhrgeschiften, die wihrend des Monats der Ertei-
lung der Einfuhrlizenz durchgefiihrt werden sollen,
mufS dieser Preis der cif-Preis sein, der fiir Verladung
in diesem Monat gilt. Bei Einfuhrgeschiften, die
wihrend des auf den Monat der Erteilung der
Einfuhrlizenz folgenden Monats durchgefiihrt werden
sollen, mufs dieser Preis der cif-Preis sein, der fiir
Verladung in diesem Monat gilt. Bei Einfuhrgeschif-
ten, die wihrend der anderen Monate der Giiltig-
keitsdauer der Einfuhrlizenz durchgefiihrt werden
sollen, mufl dieser Preis der giiltige cif-Preis fiir
Verladung in dem Monat sein, der dem vorgesehenen
Einfuhrmonat vorausgeht. Fehlt es an einem Angebot
auf Termin fiir Abladung im Laufe eines bestimmten
Monats, so ist dieser Preis derjenige, der fiir
Abladung im Laufe des letzten Monats gilt, fiir
welchen Terminangebote vorliegen.

Ist der am Tag der Festsetzung der Primientabelle
bestimmte cif-Preis gleich dem cif-Preis flir Termin-
kiufe oder iibersteigt er diesen um nicht mehr als
0,025 Rechnungseinheiten je 100 kg, so betrigt der
Primiensatz null Rechnungseinheit.

Bei besonderen Umstinden und in gewissen bestimm-
ten Grenzen kann jedoch der Primiensatz auf einem
héheren Niveau festgesetzt werden.

Aus der Gesamtheit der vorstehenden Bestimmungen
ergibt sich, dafl die Primientabelle gemif{ dem An-

~ hang dieser Verordnung festgesetzt werden mufl;

der Betrag der Primie darf nur geindert werden,
wenn die Anwendung der vorgenannten Bestimmun-
gen ecine Anderung von mehr als 0,025 Rechnungs-
einheiten herbeifithrt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Pramiensdtze als Zuschlag zu den im voraus
festgesetzten Abschopfungen fiir die Einfuhren von
Reis und Bruchreis werden so festgesetzt, wie sie in
der Tabelle im Anhang zu dieser Verordnung auf-
gefiihrt sind. '

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft,
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der Primien als
Zuschlag zu den AbschSpfungen fiir Reis und Bruchreis ()

(RE [ 100 kg)

Nummer

Gcme?:l‘:amen Warenbezeichnung lz\;{gggter 1. Term. 2. Term. [ 3. Term.
__ Zolltarifs | " S ! | 2
10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis) oder ge-
schilter Reis :
I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkorniger 0 0 0 —
b) langkérniger 0 0 0 0,376
II. Geschilter Reis : g
a) rundkoriger 0 E O —
b) langkorniger 0 0 0 0,470
B. Halbgeschliffener oder voll-
standig geschliffener Reis;:ﬂ_m
I. Halbgeschliffener Reis : |
a) rundkoriger 0 0 0 ‘ —
b) langkorniger 5 0 0 0 0,448
II. Vollstindig geschliffener ‘J
Reis : ! i
a) rundkoriger } 0 | 0 0 ‘ —
b) langkorniger ’s 0 | 0 0 0,480
C. Bruchreis | 0 ‘ 0 | 0 0

I @

(% Die Giiltigkeitsdauer der Lizenz ist gemif der Verordnung (EWG) Nr. 2196/71 (ABL Nr. L 231 vom 14. 10. 1971, S. 28}
auf 30 Tage begrenzt.
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Nr. L 246/19

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2365/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr fiir Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GFEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des
Rates vom 25. Juli 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Reis (1), zuletzt gedndert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1553/71 (2), und
insbesondere auf Artikel 17 Absatz 2 vierter
Unterabsatz erster Satz,

in Erwidgung nachstehender Griinde :

Artikel 17 der Verordnung Nr. 359/67/EWG be-
stimmt, daff der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarke fiir die
in Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeug-
nisse und den Preisen fiir diese Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden kann.

Gemifs Artikel 2 der Verordnung Nr. 366/67/EWG
des Rates vom 25. Juli 1967 iiber die Grundregeln
fir die Gewidhrung von Erstattungen bei der Ausfuhr
von Reis und iiber die Kriterien fiir die Festsetzung
der Erstattungsbetrige (3), geindert durch die Ver-
ordnung Nr. 1019/67/EWG (*), miissen die Erstat-
tungen festgesetzt werden unter Beriicksichtigung der
Lage und der voraussichtlichen Entwicklung der
Verfiigbarkeit von Reis und Bruchreis und deren
Preisen in der Gemeinschaft einerseits und der Preise
fiir Reis und Bruchreis auf dem Weltmarkt anderer-
seits. Nach dem gleichen Text ist es ebenfalls
wichtig, auf den Reismirkten eine ausgeglichene Lage
und eine natiirliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsstrome sicherzustellen ; ferner
ist es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt
der kiinftigen Ausfuhren sowie dem Interesse an der
Vermeidung von Marktstérungen in der Gemein-
schaft Rechnung zu tragen.

Die Verordnung Nr. 669/67/EWG (%), gedndert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1057/68 (%), hat
die Hochstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis

enthalten darf, fiir den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz de:
Verminderung bestimmt, der auf die Erstattung
angewandt wird, wenn der im ausgefiihrten Reis
enthaitene Anteil Bruchreis diese Hochstmenge iiber-
steigt.

Die Verordnung Nr. 366/67/EWG hat in Artikel 3
die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von
Reis und Bruchreis zu beriicksichtigen sind.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen
Erfordernisse bestimmter Mirkte konnen die Unter-
teilung der Erstattung fiir gewisse Erzeugnisse gemaifs
ihrer Bestimmung notwendig machen.

Die Erstattung mufl einmal wochentlich festgesetzt
werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
andert werden.

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
gegenwartige Lage des Reismarktes und insbesondere
auf die Notierungen oder Preise von Reis und
Bruchreis in der Gemeinschaft und auf dem Welt-
markt fiihrt zu einer Festsetzung der Erstattung in
Hohe der im Anhang genannten Betriige.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses fiir Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
ausgenommen die in Absatz 1 unter ¢) der Ver-~
ordnung Nr. 359/67/EWG genannten Erzeugnisse im
urspriinglichen Zustand werden auf die im Anhang
genannten Betrige festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

) ABL Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 1.
) ABlL. Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 5.
3) ABlL. Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 34.
) ABL. Nr. 311 vom 21.12. 1967, S. 13.
) ABL Nr. 241 vom S$. 10. 1967, S. 6.
) ABL. Nr. L 179 vom 25.7. 1968, S. 31.

Fiir die Kommission
A. COPPE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der Erstattungen
bei der Ausfuhr fiir Reis und Bruchreis

(RE / 100 kg)

Nummer Betra
des W b ich derg
Geérz)?ill?:ilg;en . arenbezeichnung Erstattungcn
10.06 Reis :
A. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschilter Reis :
L......
II. Geschilter Reis :
a) rundkérniger :
— fiir Ausfuhren nach Osterreich, Liechtenstein und der
Schweiz 8,400
— fiir Ausfuhren nach den anderen Drittlindern 9,130
b) langkérniger :
’ — fiir Ausfuhren nach Osterreich, Liechtenstein und der
Schweiz 8,600
— fiir Ausfuhren nach den anderen Drittlindern 9,130
B. Halbgeschliffener oder vollstindig geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :
a) rundkorniger :
— fiir Ausfuhren nach Liechtenstein und der Schweiz 9,671
— fur Ausfuhren nach Osterreich 11,425
— tiir Austuhren nach den anderen Drittldndern 11,737
b) langkorniger :
— fiir Ausfuhren nach Liechtenstein -und der Schweiz 11,101
— fiir Ausfuhren nach den anderen Drittlindern 12,127
II. Vollstindig geschliffener Reis :
a) rundkorniger :
— fiir Ausfuhren nach Liechtenstein und der Schweiz 10,300
— fiir Ausfuhren nach Osterreich 12,168
— fiir Ausfuhren nach den anderen Drittlindern 12,500
b) langkorniger :
— fiir Ausfuhren nach Liechtenstein und der Schweiz 11,900
-— fiir Ausfuhren nach der Zone IV a) und Portugiesisch-
Guinea 16,000
— fiir Ausfuhren nach den Philippinen 17,000
— fir Ausfuhren nach den anderen Drittlindern 13,000
C. Bruchreis 3,000

Der Betrag, um den die Erstattungen gegebenenfalls gemafs Artikel 1 der Verordnung Nr. 719/67/
EWG zu erhohen sind, ist 0,20 Rechnungseinheiten pro 100 Kilogramm.

NB : Gemifd Verordnung Nr. 669/67/EWG (ABl. Nr. 241 vom 5. 10.1967) sind die Zonen die-
jenigen, die im Anhang A der Verordnung Nr. 694/67/EWG (ABlL. Nr. 245 vom 11. 10. 1967)
bestimmt sind.
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Nr. L 246/21

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2366/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der bei der Erstattung fiir Reis und Bruchreis anzuwendenden
Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des
Rates vom 25. Juli 1967 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Reis (1), zuletzt gedndert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1553/71 (%),
insbesondere auf Artikel 17 Absatz 4 erster Unter-
absatz,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Auf Grund von Artikel 17 Absatz 4 erster Unter-
absatz der Verordnung Nr. 359/67/EWG wird bei der
Ausfuhr von Reis und Bruchreis auf Grund eines bei
Beantragung der Ausfuhrlizenz zu stellenden Antrags
der Erstattungsbetrag, der vom Tag der Vorlage des
Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz gilt und
nach MafSgabe des im Monat der Ausfuhr giiltigen
Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein Ausfuhr-
geschift angewandt, das wihrend der Giiltigkeits-
dauer dieser Ausfuhrlizenz durchgefiihrt werden soll.
In diesem Fall wird der Erstattungsbetrag berichtigt.

In der Verordnung Nr. 474/67/EWG (3), geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1397/68 (4), sind
die Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Vorausfest-
setzung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis und
Bruchreis festgelegt worden.

Auf Grund dieser Verordnung ist bei der Vorausfest-
setzung der Ausfuhrerstattung die am Tag der
Vorlage des Antrags auf Erteilung der Ausfuhrlizenz
giiltige Ausfuhrerstattung, vermindert um einen
Betrag, der hochstens dem Unterschied zwischen dem
cif-Preis fiir Terminkdufe und dem cif-Preis gleich ist,
giiltig, wenn ersterer um mehr als 0,025 Rechnungs-

einheiten je 100 kg iiber letzterem liegt. Die
Ausfuhrerstattung ist dagegen um einen Betrag zu
erhohen, der hochstens dem Unterschied zwischen
dem cif-Preis und dem cif-Preis fiir Terminkiufe
gleich ist, wenn ersterer um mehr als 0,025
Rechnungseinheiten je 100 kg iiber letzterem liegt.

Der cif-Preis ist der nach Artikel 16 der Verordnung
Nr. 359/67/EWG ermittelte cif-Preis. Als cif-Preis fiir
Terminkidufe gilt der gemifs Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 365/67/EWG (3), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2435/70 (8),
festgesetzte Preis, wobei fiir jeden Monat der
Giiltigkeitsdauer der Ausfuhrlizenz der an Hand der
Angebote fiir Verladungen wihrend des Monats der
Ausfuhr berechnete cif-Preis zugrunde gelegt wird.

Aus allen vorgenannten Bestimmungen ergibt sich,
dafd der Betrag der Berichtigung, der ab 5. November
1971 anzuwenden ist, so festgesetzt werden mufS, wie
er in der dieser Verordnung angefiigten Tabelle
aufgefiihrt ist.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses fiir Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung Nr. 359/
67/EWG genannte Betrag, um den die im voraus
festgesetzten Erstattungsbetrige fiir die Ausfuhr von
Reis und Bruchreis zu berichtigen sind, wird in der
dieser Verordnung beigefiigten Tabelle festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

() ABL Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 1.
(3) ABL. Nr. L 164 vom 22.7.1971, S. 5.
) ABL. Nr. 204 vom 24. 8. 1967, S. 20.
() ABL Nr. L 222 vom 10.9. 1968, S. 6.

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission

(5) ABL Nr. 174 vom 31.7.1967, S. 32.
(6) ABL. Nr. L 262 vom 3. 12.1970. S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei der
Erstattung fiir Reis und Bruchreis anzuwendenden Berichtigung

{RE/ 100 kg!
Nummer R
Cemces Warenbezeichnung laufender 1. Term. 2. Term. 3. Term. 4. Term. 5. Term.
Zolltarifs 11 12 1 2 3 4
10.06 Reis : \
A. Rohreis (Paddy-Reis) oder ge-
schilter Reis :
I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkorniger 0 0 0 0 0 0
b) langkorniger 0 0 0 ' 0 0 » 0
II. Geschilter Reis :
a) rundkorniger 0 0 0 0 0 0
b) langkérniger 0 0 0 0 0 0
B. Halbgeschliffener oder voll-
stindig geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :
a) rundkdrniger 0 * 0 0 0 0 0
b) langkérniger 0 0 0 0
II. Vollstindig geschliffener
Reis :
a) rundkorniger 0 0 0 0 0 0
b) langkdrniger 0 0 0 0 0 0
C. Bruchreis 0 0 0 _ _ —
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Nr. L 246/23

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2367/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971 \
iiber die Festsetzung der Abschépfungen bei der Einfuhr von Weiflzucker und Rohzucker

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 1009/67/EWG des
Rates vom 18. Dezemher 1967 iiber die gemeinsamec
Marktorganisation fur Zucker (1), zuletzt geindert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1060/71 (2),
insbesondere auf Artikel 14 Absatz 7,

in Erwiagung nachstehender Griinde :

Die bei der Einfuhr von WeifSzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschopfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1387/71 (3) und den spiter
zu ihrer Anderung erlassenen Verordnungen festge-
setzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1387/71 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die

Angaben, iiber die die Kommission gegenwirtig
verfiigt, fithrt zu einer Anderung der gegenwirtig
giiltigen Abschopfungen, wie es im Anhang zu dieser
Verordnung angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1009/
67/EWG genannten Abschopfungen auf Rohzucker
der Standardqualitit und auf WeifSzucker werden wie
im Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABL Nr. 308 vom 18.12.1967, S. 1.
(3} ABL. Nr. L 115 vom 27.5.1971, S. 16.
(® ABL Nr. L 145 vom 1.7.1971, S. 37.

Fiir die Kommission
A. COPPE

Mitglied der Kommission

ANHANG
(RE / 100 kg)
N des -
Gel:ag?rllz;m:l Bezeichnung der Erzeugnisse Absgttlec:'?fgngs-
Zolltarifs b
17.01 Riiben- und Rohrzucker, fest :
A. denaturiert : i
1. WeiSzucker i 15,10
II. Rohzucker 12,44 ()
‘B. nicht denaturiert : |
I. WeifSzucker | 15,10
IT. Rohzucker 12,44 (Y

(") Dieser Betrag gilt fiir Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des
cingefiihrten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der

Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschépfungsbetrag angewandt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2368/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Festsetzung der Abschopfungen bei der Einfuhr von Kilbern und ausgewachsenen
Rindern sowie von Rindfleisch, ausgenommen gefrorenes Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Rindfleisch (1), zuletzt gein-
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1261/71 (2),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 6 und Artikel 12
Absatz 6,

in Erwigung nachstehender Griinde :

Die bei der Einfuhr von Kilbern und ausgewachse-
nen Rindern sowie von Rindfleisch, ausgenommen
gefrorenes Rindfleisch, anwendbaren Abschépfungen
wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 2006/71 (3)
und den spiter zu ihrer Anderung erlassenen Ver-
ordnungen festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2006/71 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die

Notierungen und Angaben, von denen die Kommis-
sion Kenntnis erhalten hat, fiihrt zu einer Anderung
der gegenwirtig giiltigen Abschopfung, wie es im
Anhang zu dieser Verordnung angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 10 und 12 der Verordnung (EWG) Nr.
805/68 genannten Abschépfungen werden entspre-
chend dem Anhang zu dieser Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Die Erzeugnisse der Tarifstellen 02.01 A II a) 1 aa)
und 02.01 A I a) 1 bb) sind die Erzeugnisse, die den
in den Artikeln 1a und 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1025/68 () enthaltenen Definitionen entsprechen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 8. November 1971 in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

(1) ABL Nr. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 24.
(2) ABl. Nr. L 132 vom 18. 6. 1971, S. 1.
(3) ABL Nr. L 211 vom 17. 9. 1971, S. 20.

Fiir die Kommission

A. COPPE

Mitglied der Kommission

(*) ABL. Nr. L 174 vom 23. 7. 1968, S. 9.
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ANHANG

Abschopfungen, die ab 8. November 1971 bei der Einfuhr aus dritten Lindern zu erheben

sind (1)

Tarif-
nummer

Warenbezeichnung

Betrag
in RE/100 kg

01.02

u2.01

Rinder (einschliefSlich Biiffel), lebend :
A. Hausrinder :
II. andere :
a) Kilber
b) andere:

1. Kithe zum unverziiglichen Schlachten und zur Abgabe
des beim Schlachten anfallenden Fleisches an Verar-
beitungsbetriebe (a)

2. andere :

aa) Tiere, die noch keine zweiten Zihne haben und
von denen die minnlichen Tiere ein Gewicht von
mindestens 350 kg und hochstens 450 kg und die
weiblichen Tiere ein Gewicht von mindestens
320 kg und héchstens 420 kg haben (c)

bb) andere

Fleisch und %enieﬁbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnum-

mern 01.01 bis 01.04 genannten Tieren, frisch, gekiihlt oder ge-
froren :

A. Fleisch :
II. von Rindern :

a) von Hausrindern :
1. frisch oder gekiihlt :
aa) von Kilbern :

11. ganze oder halbe Tierkorper
22. Vorderviertel, zusammen und getrennt
33. Hinterviertel, zusammen und getrennt

bb) von ausgewachsenen Rindern :

11. ganze, halbe Tierkdrper und ,,quartiers com-
s}

pensés” :

aaa) Ganze Tierkorper mit einem Gewicht von
mindestens 180 kg und héchstens 270 kg
sowie halbe Tierkorper und ,quartiers
compenses” mit einem Gewicht von min-
destens 90 kg und hochstens 135 kg,
deren Fleisch hellrosa und deren Fett schr
fein strukturiert und weiff bis hellgelb
ist und deren Knorpel (insbesondere der
Beckensymphyse und der Dornfortsitze
der Wirbelsiule) leicht verknochert sind (c)

bbb) andere

22. Vorderviertel :

aaa) mit einem Gewicht von mindestens 45 kg
und héchstens 68 kg, deren Fleisch hell-
rosa und deren Fett sehr fein strukturiert
und weifd bis hellgelb ist und deren Knor-
pel (insbesondere der Dornfortsitze der
Wirbelsiule) leicht verknéchert sind (c)

bbb) andere

Lebendgewicht

5,737
8,606 (b)

Nettogewicht

OO O

10,900
16,351

10,900
16,351
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Tarif- Betrag

nummer Warenbezeichnung in RE/100 kg
Nettogewicht
02.01 33. Hinterviertel : N
(Forts.)

aaa) mit einem Gewicht von mindestens 45 kg
und hoéchstens 68 kg — beim sogenann-
ten ,pistola”-Schnitt mit einem Ge-
wicht von mindestens 38 kg und hoch-
stens 61 kg —, deren Fleisch hellrosa und
deren Fett sehr fein strukturiert und weifS
bis hellgelb ist und deren Knorpel (ins-

besondere der Dornfortsitze der Wirbel- |
sdule) leicht verknéchert sind (c) | 13,080
bbb) andere | 19,622
cc) andere Angebotsformen von Kalbfleisch und Fleisch 1
T von ausgewachsenen Rindern :
11. Teilstiicke mit Knochen 24,527
i 12. Teilstiicke ohne Knochen ; 28,056
02.06 Fleisch und genieflbarer Schlachtabfall aller Art (ausgenommen \
Gefliigellebern), gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geriuchert :
C. andere : \
I. von Hausrindern : |
a) Fleisch :
1. mit Knochen 24,527
2. ohne Knochen 28,056

(‘; Auf Grzlind der Verordnung (EWG) Nr. 521/70 werden keine Abschopfungen bei der Einfuhr von Ursprungs-
erzeugnissen der AASM und der ULG in die franzdsischen Departements erhoben.

(a) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zustindigen Behdrden festzusetzenden Voraussetzungen
sowie den besonderen Voraussetzungen, die gegenwirtig auf im Rahmen der bilateralen Abkommen iiber
Vieh zur Verarbeitung zwischen den Europiischen Gemeinschaften und Dinemark beziehungsweise Osterreich
eingefiihrte Kithe anzuwenden sind.

(b) Die Abschdpfung, die auf diese Erzeugnissc anwendbar ist, die unter den in Artikel 11 der Verordnung
(EWG) Nr. 805/68 des Rates vom 27. Juni 1968 vorgeschenen Bedingungen und gemif den zu deren
Anwendung getroffenen Bestimmungen eingefithrt sind, wird zuriickerstattet oder nach diesen Bestimmungen
nicht erhoben.

(c) Die Zulassung zu diesem Absatz hingt ab von der Vorlage der Bescheinigung nach Numme: 2 Buchstabe ¢
des Protokolls Nr. 1 zum Handelsabkommen zwischen der EWG und der Sozialistischen Foderativen Republik
Jugoslawien.

5.11.71
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2369/71 DER KOMMISSION
vom 4. November 1971

zur Anderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1053/68 und (EWG) Nr. 2683/70 hinsicht-
lich der Nomenklatur einiger Tarifstellen fiir Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europi-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 iiber die gemeinsame
Marktorganisation fiir Milch und Milcherzeugnis-
se (1), zuletzt geandert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1410/71 (%), insbesondere auf Artikel 14 Ab-
satz 7 und Artikel 17 Absatz 4,

in Erwagung nachstehender Griinde :

In den Artikeln 1 und 5 der Verordnung (EWG) Nr.
1053/68 der Kommission vom 23. Juli 1968 zur
Festlegung der Voraussetzungen fiir die Zulassung
bestimmter Milcherzeugnisse zu bestimmten Tarif-
nummern (3), zuletzt geindert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2605/70 (%), sind bestimmte Tarifstellen
aufgefiihrt.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2683/70 der Kommis-
sion vom 29. Dezember 1970 zur Festlegung beson-
derer Vorschriften fiir die Vorausfestsetzung der
Erstattungen bei der Ausfuhr von Milch und Milch-
erzeugnissen (%), zuletzt geindert durch die Verord-
nung (EWG) Nr. 1638/71 (8), bestimmt, daf$ fiir die
im Anhang dazu aufgefiihrten und durch ihre Tarif-
stelle bezeichneten Erzeugnisse die Erstattung nicht
im voraus festgesetzt werden kann.

Gemiafd Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1578/
71 ("), durch die die Verordnung (EWG) Nr. 823/68
des Rates vom 28. Juni 1968 zur- Festlegung der
Erzeugnisgruppen und der besonderen Vorschriften
fiir die Berechnung der Abschopfungen fiir Milch

und Milcherzeugnisse (8) zuletzt gedndert wurde,
ist das Schema des Gemeinsamen Zolltarifs hin-
sichtlich bestimmter Kisesorten der Tarifstelle
04.04 E1b), die Gegenstand der Verordnungen
(EWG) Nr. 1053/68 und (EWG) Nr. 2683/70 sind,
geandert worden.

Infolge dieser Anderungen des Gemeinsamen Zoll-
tarifs miissen die Verordnungen (EWG) Nr. 1053/68
und (EWG) Nr. 2683/70 entsprechend angepaf3t

werden.’

Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses fiir Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :
Artikel 1

In Artikel 1 Absitze 1 und 2 sowie in Artikel 5
der Verordnung (EWG) Nr. 1053/68 wird die An-
gabe ,und 04.04 E I b) 3” durch die Angaben
,0404 ET1b) 3 und 04.04 E I b) 4” ersetzt.

Artikel 2

Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2683/70
wird die in der Spalte ,,Nummer des Gemeinsamen
Zolltarifs” genannte Tarifstelle ,,ex 04.04 E I b) 4”
durch die Tarifstelle ,,ex 04.04 E I b) 5 ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veroffentlichung im Amitsblatt der Europdischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat.

Briissel, den 4. November 1971

1

Fiir die Kommission

Der Prdsident

Franco M. MALFATTI

(') ABL Nr. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.

(3 ABL. Nr. L 148 vom 3.7.1971, S. 3.

(®) ABL Nr. L 179 vom 25.7.1968, S. 17.

(*) ABL Nr. L 278 vom 23.12.1970, S. 17.
3y ABIL. Nr. L 285 vom 31.12.1970, S. 36.
{6) ABl. Nr. L 170 vom 29.7.1971, S. 23.

(") ABL Nr. L 166 vom 24.7.1971, S. 1.

(8) ABL Nr. L 151 vom 30.6.1968, S. 3.



MITTEILUNG

1.  Die Regierungskonferenz iiber die Einfithrung eines europiischen Patenterteilungs-
verfahrens hat auf ihrer 4. Tagung vom 20. bis 28. April 1971 folgende Texte im
Hinblick auf deren Veréffentlichung angenommen :

— Zweiter Vorentwurf eines Ubereinkommens iiber ein europdisches Patent-
erteilungsverfahren.

Dieser Entwurf ist gegeniiber dem 1970 veroffentlichten ersten Vorentwurf
vervollstindigt worden (vor allem in bezug auf die institutionellen Bestimmun-
gen, die Finanzvorschriften, die allgemeinen Verfahrensbestimmungen und die
Schlulbestimmungen) und enthilt zu einigen Punkten Anderungen, die
insbesondere im Anschluff an die Anhdrung der die interessierten Kreise
vertretenden internationalen Organisationen im April 1970 vorgenommen
worden sind. -

— Erster Vorentwaurf einer Ausfithrungsordnung,

— Erster Vorentwurf einer Gebiihrenordnung.

Diese Texte werden in den drei Konferenzsprachen (Deutsch, Englisch, Franzosisch) in
einem einzigen Band veroffentlicht.

2. Ein zweiter Band enthilt eine Reihe von Berichten, in denen die Arbeitsergebnisse
der Konferenz zu den drei unter Nummer 1 genannten Entwiirfen dargelegt und die
wichtigsten Bestimmungen dieser Texte kommentiert werden. Dieser zweite Band wird
gleichfalls in einer dreisprachigen Ausgabe veréffentlicht.

3. Die beiden Binde gehoren zusammen und kosten insgesamt 285 luxemburgische
Franken. Der erste Band ist soeben erschienen ; der zweite wird in Kiirze verfiigbar sein.

4. Bestellungen konnen an folgende Anschrift gerichtet werden :

Vertriebsstelle der Verdffentlichungen der Europiischen Gemeinschaften — Postfach
1003 — Luxemburg 1.

5. Die Betrige fiir die Bestellungen sind auf folgendes Bankkonto zu iiberweisen :

Banque Internationale Luxemburg — Nr. 8-109/6003/200.







	Verordnung (EWG) Nr. 2358/71 des Rates vom 26. Oktober 1971 zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut
	Verordnung (EWG) Nr. 2359/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, GrobgrieD und FeingrieD von Weizen oder Roggen anwendbaren Abschöpfungen
	Verordnung (EWG) Nr. 2360/71 der Kommission vom 4. November 1971 über die Festsetzung der Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und Malz hinzugefügt werden
	Verordnung (EWG) Nr. 2361/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung
	Verordnung (EWG) Nr. 2362/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der für Getreide, Mehle, GrobgrieD und FeingrieD von Weizen oder Roggen anzuwendenden Erstattungen
	Verordnung (EWG) Nr. 2363/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei Reis und Bruchreis anzuwendenden Abschöpfungen
	Verordnung (EWG) Nr. 2364/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der Prämien als Zuschlag zu den Abschöpfungen für Reis und Bruchreis
	Verordnung (EWG) Nr. 2365/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der Erstattungen bei der Ausfuhr für Reis und Bruchreis
	Verordnung (EWG) Nr. 2366/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Reis und Bruchreis anzuwendenden Berichtigung
	Verordnung (EWG) Nr. 2367/71 der Kommission vom 4. November 1971 über die Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von WeiDzucker und Rohzucker
	Verordnung (EWG) Nr. 2368/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Kälbern und ausgewachsenen Rindern sowie von Rindfleisch, ausgenommen gefrorenes Rindfleisch
	Verordnung (EWG) Nr. 2369/71 der Kommission vom 4. November 1971 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1053/68 und (EWG) Nr. 2683/70 hinsichtlich der Nomenklatur bestimmter Tarifstellen für Milcherzeugnisse

